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Sanktionen gegen Russland – verbotene Dienstleistungen im Bereich Buchführung 

und Steuerberatung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Rat der Europäischen Union hat am 24. Februar 2025 das 16. Sanktionspaket mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands 

gegen die Ukraine angenommen. Danach ist es auch verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen u. a. in den 

Bereichen Buchführung und Steuerberatung zu erbringen für juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen 

 

 auf der Krim oder in Sewastopol (vgl. Art. 2c Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 692/2014, eingeführt durch Art. 1 

Nr. 4 der Verordnung (EU) 2025/401 des Rates v. 24.2.2025 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 692/2014 

über restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch 

Annexion), oder 

 

 in den nicht von der Regierung kontrollierten ukrainischen Gebieten (Regionen Cherson, Donezk, Luhansk 

und Saporischschja) (vgl. Art. 5 Abs. 1 die Verordnung (EU) 2022/263, eingeführt durch Art. 1 Nr. 4 der 

Verordnung (EU) 2025/398 des Rates v. 24.2.2025 zur Änderung der Verordnung (EU) 2022/263 über restriktive 

Maßnahmen als Reaktion auf die illegale Anerkennung, Besetzung oder Annexion bestimmter nicht von der 

Regierung kontrollierter ukrainischer Gebiete durch die Russische Föderation). 

 

Die EU-Verordnungen gelten unmittelbar in Deutschland, ohne dass es einer nationalen Umsetzung bedarf. Das 16. 

Sanktionspaket ist am 25. Februar 2025 in Kraft getreten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Steuerberaterkammer Köln 

 

 

13. März 2025 
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Art. 5n der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die 

Lage in der Ukraine destabilisieren, wurde neu gefasst (Änderungsverordnung (EU) 2022/1904 des Rates vom 6. Okto-

ber 2022). Die Änderung trat am 7. Oktober 2022 in Kraft, einen Tag nach der Verkündung im Amtsblatt der Europäi-

schen Union (L 2591 vom 6. Oktober 2022). 

 

An dem Verbot, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen in den Bereichen Buchführung und Steuerberatung sowie 

Unternehmens- und Public Relations-Beratung für die Regierung Russlands oder in Russland niedergelassene juristi-

sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu erbringen, hat sich nichts geändert (vgl. Art. 5n Abs. 1 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 833/2014). Allerdings wurden neue Ausnahmen von dem Verbot geregelt. Nach den zusätzlichen Aus-

nahmetatbeständen des Abs. 11 a) bis d) können die zuständigen Behörden – abweichend von dem Verbot – die ge-

nannten Dienstleistungen unter ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn sie festgestellt ha-

ben, dass diese beispielsweise erforderlich sind für  

 

 die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung in der Europäischen Union,  

 den Kauf bestimmter seltener Erze oder  

 die Gewährleistung des kontinuierlichen Betriebs von Infrastruktur, Hardware und Software, die für die 

Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder die Sicherheit der Umwelt von grundlegender Bedeutung sind.  

 

Bislang waren Ausnahmegenehmigungen durch die zuständigen Behörden nur für humanitäre Zwecke und für zivilge-

sellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der Demokratie möglich (alter Abs. 5, vgl. nunmehr Abs. 10).  

 

Neu aufgenommen wurde in den Artikel 5n das Verbot, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen in den Bereichen 

Rechtsberatung und IT-Beratung für die Regierung Russlands oder in Russland niedergelassene juristische Perso-

nen, Organisationen oder Einrichtungen zu erbringen (neuer Abs. 2 des Art. 5n). 

 

  

 
    

  

   

25. Oktober 2022 
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EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine – Verbot der Buchführung und Steuerbe-

ratung für in Russland niedergelassene juristische Personen 

        

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.259.01.0003.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A259I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.259.01.0003.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A259I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2022:259I:TOC
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